
Amtsblatt
für den Landkreis Forchheim

Herausgeber: Landratsamt Forchheim
Am Streckerplatz 3	 Telefon:	(0 91 91) 86 - 1001	 E-Mail: BueroLandrat@lra-fo.de
91301 Forchheim	 Telefax:	(0 91 91) 86 - 1008	 www.lra-fo.de

1.

59. Sitzung des Ausschusses 
für Bau- und Verkehrsangelegenheiten
am Dienstag, 22.10.2019 um 14:00 Uhr 

im  Landratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, 
Schulungsraum Atemschutzzentrum

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Aus- 
	 schusses für Bau- und Verkehrsangelegenheiten vom 17.09.2019

2.	 19/1388
	 Beschluss zur Errichtung von elektronischen Fahrgastanzei- 
	 gern im Landkreis Forchheim als Anreiz zum barrierefreien  
	 Haltestellenausbau

3.	 19/1399
	 Tarifsystem im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg;
	 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 21.08.2019

4.	 19/1382
	 Haushalt 2020 ÖPNV und Schülerbeförderung  
	 Beschluss des  Haushalts

5.	 19/1389
	 Kreisstraße FO 42 OD Walkersbrunn
	 Abschnitt 100, Station 0.003 bis 0.378 
	 Straßenbauarbeiten, Deckenbau 
	 Auftragsvergabe

6.	 19/1390
	 Tiefbau - Straßenbau
	 Vorstellung der Unterhalts- und Investitionsprogramme 2019 -  
	 2024
	 Kreishaushalt 2020 Tiefbauamt

7.	 19/1385
	 Landratsamt Forchheim;
	 Neu-und Erweiterungsbau - BT D;
	 Medientechnik;
	 Auftragsvergabe
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Landratsamt:

1.	 59. Sitzung des Ausschusses für Bau- und Verkehrsangele- 
	 genheiten am Dienstag, 22.10.2019 um 14:00 Uhr im  Land- 
	 ratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, Schulungsraum Atem- 
	 schutzzentrum,

2.	17. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag,  
	 22.10.2019 um 16:00 Uhr im Landratsamt, Dienststelle  
	 Ebermannstadt, Schulungsraum Atemschutzzentrum

3.	 20. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sozi- 
	 ales zusammen mit dem Fachbeirat für soziale Angelegen- 
	 heiten am Mittwoch, 23.10.2019 um 14:00 Uhr im Landrat- 
	 samt Forchheim, Kulturraum St. Gereon

4.	 65. Sitzung des Kreisausschusses am Donnerstag, 24.10.2019  
	 um 16:00 Uhr im Landratsamt Forchheim, Kulturraum St.  
	 Gereon

5.	 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversor- 
	 gung der Aufseß-Gruppe für das Haushaltsjahr 2019

6.	 Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
	 und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
	 (UVPG); Genehmigungsverfahren für die Errichtung und  
	 den Betrieb eines Lagers für pyrotechnische Gegenstände  
	 im Lidl-Logistikzentrum In der Büg 18, 91330 Eggolsheim,  
	 auf den Grundstücken Fl.Nrn. 2375/15, 2375/47, 2375/54  
	 und 2375/55 der Gemarkung Eggolsheim

7.	 Einwohnerzahlen am 30.06.2019 im Landkreis Forchheim

8.	 Stellenanzeige: IT-Systemadministrator/-in (m/w/d) für die  
	 EDV-Abteilung am Landratsamt Forchheim

8.	 19/1403
	 Landratsamt Forchheim;
	 Neu- und Erweiterungsbau;
	 Sanitärinstallationsarbeiten;
	 Änderung Auftragsvergabe

9.	 19/1404
	 Staatliche Realschule Ebermannstadt;
	 Schulhof;
	 Garten- und Landschaftsbauarbeiten;
	 Auftragserweiterung

10.	 19/1401
	 Hochbauverwaltung;
	 Investitionsprogramm 2020-2023

–  144  –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 28 / 2019

–  145  –

	 Bildung und Soziales vom 27.05.2019
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales, Fach- 
	 beirat für soziale Angelegenheiten
2.	 19/1397
	 Weiterentwicklung der Ritter-Wirnt-Realschule Gräfenberg  
	 zum Schulprofil
	 Inklusion;
	 Erfahrungsbericht
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales

3.	 19/1400

	 Sachstandsbericht Herder-Ehrenbürg-Mensa (HEM);
	 Anfrage von Herrn Kreisrat Striebich (Bündnis 90 - Die Grü- 
	 nen)
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales

4.	 19/1406
	 Beteiligung des Landkreises Forchheim an der Bewerbung der  
	 Stadt und der
	 Metropolregion Nürnberg um den Titel Kulturhauptstadt Euro- 
	 pa 2025
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales

5.	 19/1402
	 Haushalt 2020;
	 Vorberatung der Planungen der Teilbudgets der Fachbereiche  
	 22, 24, L4, L5, L6
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales, Fach- 
	 beirat für soziale Angelegenheiten

6.	 Wünsche - Anträge - Informationen
	 Gremien: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales, Fach- 
	 beirat für soziale Angelegenheiten

Forchheim, 10.10.2019

Dr. Hermann Ulm

Landrat

4.

65. Sitzung des Kreisausschusses
am Donnerstag, 24.10.2019 um 16:00 Uhr

im Landratsamt Forchheim, Kulturraum St. Gereon

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Kreis- 
	 ausschusses vom 19.09.2019

2.	 19/1375
	 Vollzug des Abmarkungsgesetzes (AbmG); Erhöhung der Ge- 

11.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 10.10.2019

Dr. Hermann Ulm

Landrat

2.

17. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Dienstag, 22.10.2019 um 16:00 Uhr 

im Landratsamt, Dienststelle Ebermannstadt, 
Schulungsraum Atemschutzzentrum

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Jugend- 
	 hilfeausschusses vom 17.07.2019

2.	 19/1359
	 Inobhutnahme; Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)

3.	 19/1360
	 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)

4.	 19/1361
	 Entwurf des Teilhaushaltes 2020 des Amtes für Jugend, Fami- 
	 lie und Senioren

5.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 10.10.2019

Dr. Hermann Ulm

Landrat

3.

20. Sitzung des Ausschusses für Kultur, 
Bildung und Soziales zusammen mit dem Fachbeirat

für soziale Angelegenheiten
am Mittwoch, 23.10.2019 um 14:00 Uhr 

im Landratsamt Forchheim, Kulturraum St. Gereon

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der 19. Sitzung des Aus- 
	 schusses für Kultur,
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Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
i.V.m. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) bis zu nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes während der allgemeinen Ge-
schäftsstunden öffentlich auf.
 
Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Aufseß-Gruppe für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe für das 
Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung:
 

§ 1
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 228.000 € und im Vermö-
genshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 438.050 € ab.
 

§ 2
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.
 

§ 3
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.
 

§ 4
 
(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.
 
(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.
 

§ 5
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem   Haushaltsplan wird auf 500.000 € festge-
setzt.
 

§ 6
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
 

§ 7
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2019 in 
Kraft.
 
 
Muggendorf, 04.10.2019
 
gez. Michael Distler, Verbandsvorsitzender

	 bührensätze für die Feldgeschworenen sowie Erlass einer neuen  
	 Gebührenordnung für die Tätigkeit der Feldgeschworenen

3.	 19/1367
	 Klinik Fränkische Schweiz gemeinnützige Holding GmbH;  
	 Jahresabschluss 2018

4.	 19/1368
	 Klinik Fränkische Schweiz Service GmbH; Jahresabschluss  
	 2018

5.	 19/1369
	 PflegezentrumKlinikum Forchheim - Fränkische Schweiz  
	 gGmbH; Jahresabschluss 2018

6.	 19/1378
	 Pack mer ś - Gebrauchtwarenhof gGmbH; Jahresabschluss  
	 2018

7.	 19/1380
	 Wildpark Hundshaupten; Errichtung von zwei Unterständen  
	 für Dam- und Rotwild und einer Zaunanlage

8.	 19/1381
	 Wildpark Hundshaupten; Errichtung einer Rentierstallung mit  
	 Schutzhütte

9.	 19/1379
	 Vollzug des Kreishaushalts; Bericht der Kosten-Leistungs-- 
	 Rechnung/Controlling: Quartalsbericht per 30.09.2019

10.	 19/1376
	 Kreishaushalt 2020; Richtwertebeschluss für den Haushalts- 
	 plan 2020 des Landkreises Forchheim

11.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 10.10.2019

Dr. Hermann Ulm

Landrat

5.

Zweckverband zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe; Be-
kanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019
 
Die Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Aufseß-Gruppe wurde durch das Landratsamt Forchheim 
mit Schreiben vom 30.09.2019, Az. 2/21 – 9410 zur Kenntnis ge-
nommen.
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nach Nr. 30 im Anhang 2 der 4. BImSchV (Stoffliste zu Nr. 9.3 des 
Anhangs 1) von 10 Tonnen überschritten wird.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt andere das 
Vorhaben betreffende behördliche Entscheidungen (z.  B. spreng-
stoffrechtliche Genehmigung) mit ein, nicht jedoch etwaige erfor-
derliche wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 
i. V. m. § 10 Wasserhaushaltsgesetz (§ 13 BImSchG).

Nach § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV erstreckt sich die Genehmigung 
auf alle vorgesehenen Anlagenteile und Verfahrensschritte, die 
zum Betrieb notwendig sind, sowie auch auf  alle Nebeneinrichtun-
gen, die mit diesen in einem räumlichen und betriebstechnischen 
Zusammenhang stehen, sofern sie für das Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen, für die Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen oder für das Entstehen sonstiger Gefahren, erhebli-
cher Nachteile oder erheblicher Belästigungen von Bedeutung sein 
können.

Das Genehmigungsverfahren wird nach § 19 Abs. 1 BImSchG i. V. 
m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 4. BImSchV in einem vereinfachten 
Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.  

Nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) i. V. m. Nr. 9.3.3 der Anlage 1 zum UVPG ist für das 
Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durch-
zuführen, um festzustellen, ob für das Vorhaben eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
nach den Vorschriften des UVPG besteht oder nicht. 

Das Landratsamt Forchheim hat nach überschlägiger Prüfung des 
Vorhabens unter Berücksichtigung 

der Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Träger öffentli-
cher Belange,
des mit dem Antrag vorgelegten, vom Bundesamt für Materialfor-
schung und           -prüfung (BAM) erstellten sicherheitstechnischen 
Gutachtens sowie 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien für die Vorprüfung 
des Einzelfalls 

festgestellt, dass durch das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen nicht zu erwarten sind, die nach § 25 UVPG zu 
berücksichtigen wären, und damit für das Vorhaben auch keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Bezüglich der standortbezogenen Merkmale des Vorhabens ist fest-
zustellen, dass sich das Vorhaben im Geltungsbereich des rechtver-
bindlichen Bebauungsplans „Büg-Süd Logistikzentrum LIDL“ des 
Marktes Eggolsheim befindet, welcher das Betriebsgelände der Fa. 
LIDL als Industriegebiet ausweist. 

Bereits im Zuge der Aufstellung dieses Bebauungsplans wurde eine 
Bewertung der Eingriffserheblichkeit der betroffenen Schutzgüter 
durchgeführt. Dabei wurden auch entsprechende Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen (vorgezogene arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen) hinsichtlich der Nutzung 
von Flächen und Boden festgelegt bzw. berücksichtigt.

Die Untere Naturschutzbehörde ist daher im Zuge einer Natu-
ra2000-Verträglichkeitsabschätzung zu dem Ergebnis gelangt, dass 
durch die Errichtung und den Betrieb des geplanten Pyrotechnik-
Lagers keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

6.
Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Fachbereich Umweltschutz, Abfallrecht 
Az.: 44-1705.04-220

Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb 
eines Lagers für pyrotechnische Gegenstände im Lidl-Logis-
tikzentrum In der Büg 18, 91330 Eggolsheim, auf den Grund-
stücken Fl.Nrn. 2375/15, 2375/47, 2375/54 und 2375/55 der Ge-
markung Eggolsheim

Bekanntmachung
gemäß § 5 Abs. 2 UVPG

Die Fa. Lidl GmbH & Co. KG betreibt auf den Grundstücken Fl.
Nrn. 2375/15, 2375/47, 2375/54 und 2375/55 der Gemarkung Eg-
golsheim, In der Büg 18, 91330 Eggolsheim, ein Logistikzentrum 
(Zentrallager), welches mit Bescheid des Landratsamtes Forchheim 
vom 23.08.2013 (Az. 4/41-20130433) baurechtlich genehmigt wur-
de. 

Mit Baugenehmigung des Landratsamtes vom 02.11.2017 (Az. 4/41-
20170614) erfolgte die Erweiterung des bestehenden Logistikzent-
rums (Erweiterung Lagergebäude, Verlegung Lkw-Stellplatz, Ver-
sickerungsbecken und Wertstofflagerfläche). 

Die Fa. Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 
Neckarsulm, hat nun beim Landratsamt Forchheim die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Be-
trieb eines Lagers für pyrotechnische Gegenstände am Lidl-Logis-
tikzentrum Eggolsheim gestellt. 

Mit dem jetzt beantragten Vorhaben sollen im Lidl-Zentrallager 
Eggolsheim saisonal (jeweils von November bis Januar) pyrotech-
nische Gegenstände (Silvesterfeuerwerk) der Lagergruppe 1.4 nach 
dem Anhang zu § 2 der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
(2. SprengV) in einer Lagermenge von 45.000 kg (Nettoexplosiv-
stoffmasse) gelagert und kommissioniert werden. 

Bei den pyrotechnischen Gegenständen der Lagergruppe 1.4 han-
delt es sich ausschließlich um Feuerwerk der Kategorien 1 und 2. 
Auch in der ursprünglich erteilten Baugenehmigung für das Logis-
tikzentrum war bereits die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände 
vorgesehen. 

Die Lagerung erfolgt im bereits bestehenden Gefahrstoffraum 1 
des baurechtlich genehmigten Bestandslagergebäudes. Mit dem 
Vorhaben ist daher keine Erweiterung/Vergrößerung des LIDL-
Zentrallagers verbunden. In dem Gefahrstoffraum 1 werden wäh-
rend der Einlagerung von pyrotechnischen Gegenständen keine 
anderen Güter bzw. Gefahrstoffe gelagert. 

Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. 
m. § 1 Abs. 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des BImSchG 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
und Nr. 9.3.2 V des Anhangs 1 zur 4. BImSchV bedürfen die Er-
richtung und der Betrieb des geplanten Pyrotechnik-Lagers der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung, da die maßgebende An-
lagengröße bzw. Mengenschwelle für pyrotechnische Gegenstände 
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7.
Az.: 3/33-150.00

Einwohnerzahlen am 30.06.2019

Landkreis Forchheim

Gemeinde		  Einwohner

Dormitz		      2 086

Ebermannstadt, Stadt		      6 976

Effeltrich		      2 573

Eggolsheim, Markt		      6 593

Egloffstein, Markt		      2 070

Forchheim, Große Kreisstadt		   32 197

Gößweinstein, Markt		      4 033

Gräfenberg, Stadt		      4 093

Hallerndorf		      4 228

Hausen		      3 782

Heroldsbach		      5 073

Hetzles		      1 318

Hiltpoltstein, Markt		      1 547

Igensdorf, Markt		      5 077

Kirchehrenbach		      2 204

Kleinsendelbach		      1 451

Kunreuth		      1 414

Langensendelbach		      3 129

Leutenbach		      1 659

Neunkirchen a.Br., Markt		      8 112

Obertrubach		      2 194

Pinzberg		      1 962

Poxdorf		      1 506

Pretzfeld, Markt		      2 378

Unterleinleiter		      1 219

Weilersbach		      2 007

Weißenohe		      1 135

Wiesenthau		      1 608

Wiesenttal, Markt		      2 485

insgesamt		  116 109

Das Verzeichnis enthält die auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebe-
nen Einwohnerzahlen zum Stand 30. Juni 2019.

Weiterhin können die Einwohnerzahlen regelmäßig auf der Daten-
bank Genesis-Online des Bayerischen Landesamtes für Statistik  

und der Arten in den direkt angrenzenden Natura2000-Gebieten 
(FFH-Gebiet 6232-371 „Büg bei Eggolsheim“, europ. Vogelschutz-
gebiet 6232-471 „Regnitz- und Unteres Wiesenttal“) sowie im Na-
turschutzgebiet „Büg bei Eggolsheim“ zu erwarten sind.

Etwaige von dem Vorhaben ausgehende Unfallrisiken werden 
durch geeignete bauliche und organisatorische Maßnahmen des 
Vorhabenträgers bzw. Anlagenbetreibers ausgeschlossen bzw. aus-
reichend begrenzt. Laut dem o. a. sicherheitstechnischen Gutachten 
des BAM begegnen die Errichtung und der Betrieb des Pyrotechni-
klagers keinen sicherheitstechnischen Bedenken. Insbesondere er-
füllt der für die Lagerung vorgesehene Gefahrstoffraum 1 die si-
cherheitstechnischen Anforderungen in hohem Maße. 

Das Logistikzentrum fällt auch nicht unter den Anwendungsbe-
reich der Störfall-Verordnung (12. BImSchV), da die auf dem Be-
triebsgelände vorhandenen relevanten Gefahrstoffe nicht die ent-
sprechenden Mengenschwellen erreichen bzw. überschreiten und 
somit kein Betriebsbereich nach der Störfall-Verordnung vorliegt. 

Laut Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde werden 
durch das Vorhaben auch keine denkmalschutzrechtlichen Belange 
berührt. Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpfle-
ge wurden bereits im Zuge der Aufstellung des o. a. Bebauungs-
plans „Büg Süd Logistikzentrum LIDL“ gem. Art. 3 Bayer. Denk-
malschutzgesetz (BayDSchG) gewürdigt und angemessen 
berücksichtigt. 

Die Errichtung und der Betrieb des Pyrotechniklagers entsprechen 
ausdrücklich dem Ziel der gemeindlichen Bauleitplanung. Mit dem 
Vorhaben sind daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die in der näheren Umgebung liegenden Boden- und Baudenk-
mäler verbunden.

Diese Feststellung ist der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformati-
onen zugänglich. Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Ebermannstadt, 22.10.2019

gez.

Steblein
Regierungsrätin
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unter folgendem Link  abgerufen werden:
https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?sequenz=tabel
leAufbau&selectionname=12411-009r (den Link bitte in die 
Browserzeile kopieren, falls der direkte Aufruf nicht funktioniert).

Forchheim, 22.10.2019

Landratsamt

Dr. Ulm

Landrat

8.

Für die Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ sucht der 
Landkreis Forchheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

IT-Systemadministrator/-in (m/w/d)
für die EDV-Abteilung am Landratsamt Forchheim

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.landkreis-forchheim.de 
unter der Rubrik Karriere.


